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Einleitung 

Die „responsabilité sans faute" und die Diskussion 
um eine Neugestaltung des Staatshaftungsrechtes in Deutschland 

A. Die Neugestaltung des deutschen 
Staatshaftungsrechtes als Forderung der Wissenschaft 

Die herkömmliche Systematisierung des deutschen Staatshaftungs-
rechts erweckt Unbehagen. Das erwies nicht zuletzt der 47. Juristentag 
1968 in Nürnberg, auf dem sich die öffentlich-rechtlichen  Referenten 
Bender  und Haas entschieden für eine einheitliche Regelung des ge-
samten Komplexes der Staatshaftung aussprachen1. Die Inkongruenz 
und Komplexität dieser Rechtsmaterie, die sich aus historischen Zufäl-
ligkeiten heraus zu einer Gemengelage disparater Institute entwickelt 
habe, müsse beseitigt werden. I n die gleiche Richtung zielte auch die 
dort angenommene Resolution der öffentlich-rechtlichen  Abteilung, 
die die Einsetzung einer Kommission zur Vorbereitung der gesetzlichen 
Neuordnung vorschlug. Nachdem dieser Anregung Rechnung getragen 
worden ist und die 1970 eingesetzte Kommission im Oktober 1973 ihren 
Bericht mi t Gesetzesentwürfen veröffentlicht  hat, scheint die seit lan-
gem von verschiedener Seite auf wissenschaftlichen Kongressen gefor-
derte Neuordnung des Staatshaftungsrechts ernstlich in Angri f f  genom-
men zu werden. 

Schon 1955 auf dem 41. Deutschen Juristentag waren entsprechende 
Forderungen vorgetragen worden. Zwar stand damals die Diskussion 
überwiegend im Zeichen der etwaigen Einführung eines neuen Insti-
tutes objektiver Haftung, durch das das bisherige Haftungssystem, be-
stehend aus den Instituten Enteignung, Aufopferung,  enteignungsglei-
cher Eingriff  und Amtshaftung lediglich ergänzt werden sollte. Aber 
schon damals wurden Stimmen laut, die auf die Notwendigkeit einer 
völligen Neugestaltung des deutschen Staatshaftungsrechts hinwiesen. 
So war Schach in seinem Gutachten2 der Meinung, daß die bisherige 
Gliederung der öffentlich-rechtlichen  Entschädigung nicht zwingend 
sei, zumal die Grenzen zwischen den einzelnen Instituten durch den 
weiten Anwendungsbereich des Aufopferungsgedankens  fließend ge-

1 Verhandlungen des 47. DJT, Bd. I I , S. L 18 ff.  u. L 34 ff. 
2 Verhandlungen des 41. DJT, Bd. I , S. 1 ff.  (58 f.). 
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worden seien. Unter Rückgriff  auf gewisse Ideen Otto  Mayers 8 forderte 
er, an die Stelle des bisherigen ein einheitlich konzipiertes neues Sy-
stem zu setzen, das zwar mehrgliedrig sein, dennoch aber organisch 
aufeinander abgestimmt sein sollte. Als Leitgedanken schlug er die 
Idee des sozialen Rechtsstaates vor; die von ihr gebotene soziale Sicher-
heit des einzelnen mache es erforderlich,  dem Staat weitgehend das 
Risiko für die korrekte Ausübung seiner Funktionen aufzubürden 4. 
Auch Reinhardt  sprach sich vor diesem Forum5 für eine Neuregelung 
aus. Der Verwaltung dürfe es nicht gestattet sein, ihre Zwecke auf das 
Risiko einzelner Dri t ter zu verfolgen. Bei Schädigung einzelner Bürger 
durch die im Interesse aller tätige Verwaltung habe die Allgemeinheit 
für den Schaden aufzukommen. Denn die mi t einer Zweckverfolgung 
verbundenen Unkosten hätten den zu treffen,  dessen Interessen die 
Zweckverfolgung diene. 

Ein greifbarer  Erfolg war diesen Vorschlägen auf dem 41. Deutschen 
Juristentag nicht beschieden. Für reformbedürftig  wurde lediglich die 
Amtshaftung befunden; in einer Resolution wurde eine Neufassung 
des § 839 BGB gefordert. 

Es vergingen sechs Jahre, bis erneut eine Tagung sich mi t der Reform 
des Staatshaftungsrechtes befaßte — diesmal organisiert von der Ver-
einigung deutscher Staatsrechtslehrer. Leider war wiederum der Blick-
winkel verengt und fast ausschließlich auf die etwaige Einführung 
einer öffentlich-rechtlichen  Gefährdungshaftung  gerichtet. Lediglich 
Scheuner  beschäftigte sich in seinem Diskussionsbeitrag6 mi t der Er-
neuerung des Gesamtsystems. Schon im Jahre 1955 hatte er in seinem 
Aufsatz: „Probleme der staatlichen Schadenshaftung nach deutschem 
Recht"7 und in seinem Beitrag zur Jellinek-Gedächtnisschrift 8 ähnliche 
Forderungen wie Schach und Reinhardt  erhoben und dabei den Haupt-
akzent auf die Gedanken der Lastengleichheit und der Solidarität der 
Staatsbürger als Gefahrengemeinschaft  gelegt. Auf der Tagung der 
Staatsrechtslehrer 1961 wiederholte er seine Ansicht, daß die Entwick-
lung der Staatshaftung auf einen Übergang zu einer objektiven Haf-
tung zusteuere. Eine reine Verursachungshaftung  lehnte er jedoch ab. 
Neben einer vom geschützten Recht her konzipierten Aufopferungs-

3 S. 18 f. (insbes. S. 20). 
4 S. 23/24; 58/59; ähnlich ders.: Gefährdungshaftung  auf dem Gebiete des 

deutschen öffentlichen  Rechts, DÖV 1961, 728 ff.  (733). 
6 Verhandlungen des 41. DJT, Bd. I , S. 260 ff.  (277 f., 284, 290 f.). 
6 W D S t R L Bd. 20 (1963), S. 262 ff. 
7 DÖV 1955, 545 ff.  (548 f.). 
8 Grundfragen  der Staatshaftung für schädigende Eingriffe,  in : Forschun-

gen und Berichte aus dem öffentl.  Recht (Jellinek — Gedächtnisschrift)  1955, 
340 ff.  (345). 
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haftung sei für einen Teilbereich, nämlich den der Schädigung durch 
„fehlgehende Staatshandlungen", ein personelles Element der Verant-
wortlichkeit zu erhalten — notfalls in Form des Erfordernisses  der 
Rechtswidrigkeit der schädigenden Handlung9. 

Eine weite Resonanz fanden dagegen die Befürworter  einer Total-
revision der Staatshaftung auf der Tagung des Max-Planck-Institutes 
für ausländisches öffentliches  Recht und Völkerrecht 1964 in Heidel-
berg10, wo schon auf Detailfragen der Neuregelung eingegangen wurde. 
Auch die Forschungen der Verwaltungshochschule Speyer beschäftigten 
sich mi t diesem Thema, wie eine Schrift  Luhmanns11 ausweist. 

Die Notwendigkeit einer Reform scheint somit heute kaum noch in 
Frage gestellt zu werden. Dennoch dürfte es zweckmäßig sein, sich dar-
auf zu besinnen, wo die Unzulänglichkeiten des gegenwärtigen Rechts-
zustandes liegen. Denn nur dann kann das richtige Augenmaß für die 
erforderlichen  Korrekturen gewonnen werden. Da die Unzufriedenheit 
in erster Linie durch die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
hervorgerufen  wurde, ist es vor allem wichtig, sich die Wandlungen in 
die Erinnerung zurückzurufen,  denen das System der Staatshaftung 
seit den Tagen der Weimarer Republik unterworfen  war. 

B. Das gegenwärtige Staatshaftungssystem 
des Bundesgerichtshofes und die daran geübte Kritik 

I . Die Änderungen im bisherigen Staatshaftungssystem 
dürch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 

Traditionellerweise ist Ausgangspunkt der haftungsrechtlichen Rege-
lungen die schadensstiftende Tätigkeit des Staates. Diese kann unter 
zwei Gesichtspunkten gewürdigt werden. Zum einen kann maßgeblich 
sein, inwieweit sie auf die Entstehung des Schadens gerichtet war — ob 
sie ihn bewußt herbeiführen  wollte, ob sie ihn lediglich in Kauf nahm 
oder ob der Eintr i t t eines Schadens völ l ig unbeabsichtigt war. Zum 
anderen kann es darauf ankommen, ob die Tätigkeit den von den 
Rechtssätzen geforderten  Standard erfüllte,  das heißt, ob sie rechtmäßig 
oder rechtswidrig war. Auch hinsichtlich des angerichteten Schadens 
läßt sich eine Unterscheidung treffen,  nämlich zwischen Vermögens-
schaden einerseits und Personenschaden andererseits. 

9 Ähnl ich ders., Amtshaftung und enteignungsgleicher Eingrif f ,  JUS 1961, 
243 (246 f., 248 f.). 

1 0 Vgl. Die Haf tung des Staates für rechtswidriges Verhalten seiner Or-
gane, Bd. 44 der Beiträge zum ausländischen öffentlichen  Recht und Völker-
recht, Köln, Ber l in 1967. 

1 1 öffentl ich-rechtl iche  Entschädigung rechtspolitisch betrachtet, Ber l in 
1965. 


